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1.Beiblatt 15ol[ai 1953 

8/Ao~ 

zu 5/J !..!L.f r a ~ e b e ~ JL t w 0 r t u t2~ 

Die Abg~Dl'oP i t t e r m' a n n und Genossen haben am 150 April 1953 an die 

Bundesregierung eine Anfrage wegen Unterstellung der Arbeiter in den Bundes­

gärten unter das Vertra~suedienstetengesetz geriohtet. 

Hiezu führt Bund e ska.nz1 er Ingv Raa 'b ~:;:)~~(:'>.;na '<'[G!' . .J;J,;.;ndesregierung fOlg:~::s 

Die Ange1egenhei tell del' Verwa1 tung der BUl1.desgärten in' Wien und 

Innsbruok wurden im Jahre 19~3 dem Bundesministerium für Land- und Forst-
\ 

wirtsohaft aus dem Grunde ~berg~ben~ weil - wie es im Motivenberioht zur 

Verordnung der BundesreeicJ:7u:!'lg vom 160 8,. 1933, BGB1.Nr.375, wörtlioh heisst 

der Gartenbau ~ur lanctwirtsohaftlichen Urproduktion gehört und es daher ge­

boten ist~ auch die bi::;he1~ :nicht vom. Bundesministerium für Land- und Forst­

wirtsohaft besorgten Agend9:n d.e:t' Bund.esgärten in seinen Wirkungsbereioh ein"; 

zugliedern. 

Die Bundesgärten befassen sich nicht nur mit Parkpflege und Gartenbau 

(B1umen-, Obst~ und Gemüsebau, JNaurnschu1en), sondern sie betreiben. auch andere 

Zweige der land- und. forstwirtschaftlichen Produktion, wie Wiesenwirtf3'ohaft, 

Viehzuoht, Viehhaltung und Milchwirtsohaft. In der sogenannten Meierei werden 

durohsohni ttlich 25 Rinder; 15 Stück Jungvieh und ~2 }f;ferde gehalten. Die 

einzelnen Betriebsabteilungen sind nioht selbständige Teilbetriebe mit eigenem 

Wirts ohaftsl eben, sondern integrierende Bestandteile des einheitlioh verwalte­

ten Gesamtbetriebes g der einen Betrieb der Land;'" und Forstwirtschaft im Sinne 

des § 5 de's Landarbeitsgesetzes$ BGBleNrq140/1948, darstellt. 

Aus der Qualifikation qe~ Bundesgärten als landwirtsohaftlioher Betrieb 

ergi~t sich, dass die dort vertragsmässig besohäftigten Arbeiter ohne Rüoksioht 

auf die h't ihrer Dienstverwendung~ also auch die Parkwäohter, Kraftwagenlenkar, 

Professionisten usw. arbeitsrecht1ioh und lohnreohtlioh als Landarbeiter zu 

behandeln sind; denn das Landarbei-tsgesetz bezeiohnet im § 1 Absatz'2 als land­

und forstwirtschaftliche Arbeiter jene Personen, die vertragsmässig Dienst­

leistungen in Betrieben dElI' Land;'" und Forstvd .. !,tschaft gegen Entgelt verriohten, 

gleichgül tig j ob sie in die Hau.sgsmei.nschaft des Dienstgebers aUf'~_~1!:2mmen sind 
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oder nioht. Für die Qualifikation als Landarbeiter kommt es daher nioht auf 

die Art der Besohäftigung an, sondern entsoheidend ist vielmehr, dass .die 

Besohäftigung in einam landwirtwohaftliohen Betrieb ausgeübt wird. Auoh. der 

Oberste Geriohtshof hat in der Begründung seines Urteils vom 8.12.1951, 

4 Ob 131/51, zum Ausdruok gebraoht, dass die staatlichen Arbeiter der Bundes­

gärtenverwal tung, ganz gleiohgül t'ig ob der staatliche Parkbetrieb mit einem 

allgemeinen Lan4wirtsohaftsbetrieb in Zusammenhang steht oder nioht, als 

Landarbeiter anzusehen sind. 

Der in der Anfrage vertretenen Auffassung, dass der Gesetzgeber die mit 

der IIErriohtung und Instandhaltung von Gärten ••• " besohäftigten Arbeiter 

von den Bestimmungen des Landarbeitsgasetzes ausgenommen habe, kann niQht 

beigepflichtet werden, weil sie mit der Absioht, die der Gesetzgeber mit 

der Umsohreibung des Begriffes Gartenbau im§ 5 Abs.2 LArbG. verfolgt 

(Abgrenzung des landwirtsohaftlichen Gartenbaues vom gewerbliohen Gartenbau) 

nicht im Einklang steht. , 
Für dieriohtige Auslegung der erwähnten Legaldefinition des la.ndwirt-

schaftlichen Gartenbaues, insbesondere aber des einsohränkenden Sfttzteiles 

"nioht aber die Erriohtung und Instandhaltung von Gärten ••• " ist die 

Entstehungsgesohiohte von aussohlaggebender Bedeutung~ Der landwirtsohaft-

. liohe Gartenbau war als Zweig der land. und forstwirtsob.aft11clrlen Pl?o:d~ktidn 

schon nach der Stammfassung des .Art. V lit.a. des KWldmaohungspaten:tes flUr 

Gewerbeordnung (Reiohsgesetzblatt Nr.227!1859) von den Bestimmungen der 

Gewerbeordnung ausgenommen. Als im Laufe der Zeit Meinungsverschiedenheiten 

über die 4bgrenzung zwisohen den landwirtsohaftlichen und gewerbliohen 

Gärtnereien entstanden, bemühten sich die beteiligten Bundesministerien für 

Handel und Verkehr und für Land- und Forstwirtschaft, den Bereohtigungsum­

fang der beiden Zweige des Gartenbaues im Verwaltungswege durcll Aufstellung 

von Richtlinien abzug~enzen. Da diese Bemühungen zu keinem befriedigenden 

Ergebnis führten, erwies es sich als notwendig, die Streiffrage im Geseizes­

wege zu l'ösen. Die Gewerbeordnungsnovelle 1934, BGB1. I1 Nr.322/l934, 

brachte eine Neufassung des Art. V lit.a Kdm.Pat. zur Gewerbeordnung, dmroh 

die ausdrücklich festgelegt wurde, dass zur land;" und forstwirtschaf'tl1chen 

Produktion auoh der Gartenba~, d.i. die Hervorbringung von Blumen, Obst, 

Gemüse, Bäumen usw. auf eigenem oder gepac~tetem Grund ohne Rüoksicht auf .. , 

die Betriebsweise gehört. Der Entwurf des LtrbG. in der Fassung der Re-

g1erun~svorlage (332 d.B~ V.GP.), der in § 1 Abs.6 auch den Gartenbau als 
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Zweig der Landwirtsohaft a.ufzählte, enthielt noch keine Umsohreibung dieses 

Begriffes. Eine solohe wurde erst a.uf Grund eines Beschlusses des vom Aus­

sohuss für soziale Verwaltung des Nationalrates. zur Vorberatung der Re­

gierungsvor1age eingesetzten Unteraussohusses in das Gesetz aufgenommen. Im 

Berioht de,s Aussohusses für soziale Verwaltung vom 25 .. 5.1948 (613 d~B.) 

wird zu § 5 des LArbG .. in der vom Unteraussohuss besohlossenen Fassung u.a, 

ausgeführtg "Die Stellung des Gartenbaues wird in Anlehnung an Art;> V lit.a 

Kdm.Pat. zur GewO.edahingehend geklärt, dass er ein Teil der landwirtschaft­

liohen Produktion ist und nicht unter die Bestimmungen der GewO. fällt. Da»' 

Bereohtigungsumfa.ng des landwirtschaftlichen Gartenbaues vvird gegenüber den 

gewerblichen Gärtnereien genau abgegrenzt und der derzeitige tatsächliche Zu~ 

stand reohtlich unterbaut." Daraus ergibt f?ioh, dass die Bestimmun..;;en des 

§ 5 Abs.2 LArbG. in keiner Weise die Rechtslage ändern, sondern nur eine 

KlarsteIlung des Begriffes Gartenbau bringen wollen. Demgemäss kann die Ein­

schränkung "nicht aber die Errichtung und Tlrnstandhaltung von Gärten ••• " 
nioht etwa indem Sinne \ ausgelegt werden, dass diese Tätigkeit,schon an sich, 

nioht zur landwirtschaftlichen Produktion im Sinne des § 5 Abs.1 L~bG. 

gehört. sie ist vielmehr unter Bedachtnahme auf die ihr vorangehenden Worte 

ttauf eigenem oder gepachtetem Grund" dahin zu verstehen, dass die Erricht\lng 

und Instandhaltung von Gärten nur dann nicht der land- und forstwirtschaft-
. \ 

~liohen Produktion zuzurechnen ist, wenn sie nicht auf eigenem oder gepachtetem 

Grun~,sondern auf fremdem Grund z.B. von Gartenarchitekten vorgenommen wird, 

Hingegen muss die Errichtung und Instandhaltung von Gärten auf eigenem oder 

gepaohtetem Grund ohne Rücksioht auf den Umfang und .den Zweck dieser Tätigkeit 

auf jeden Fall als Betrieb der Land- und Forstwirtschaft angesehen werden. 

Auch in der Unfallversicherung gelten Park~ und Gartenpflege als landwirt-

8chaftliche Unternehmen (§ 915 Abs.l lit.d RVO.). 
Wenn nun nach dem Gesagten die Arbeiter in den Wiener Bundesgärten 

ohne Zweifel als Land- und For~tarbeiter anzusehen sind, wie dies auch der 

Oberste Gerichtshof in seinem Urteil vom 8.12.1951, Z1.4 Ob 131/51, festge­

stellt hat, SO veltreten doch die anfragenden Herren Abgeordneten die Ansicht, 

dass es aus ZweckmässigkeitsgründBn angebracht wäre, die Arbeiter intden 
. Vertragsbedienstetengese zes 

Wiener Bundesgärten mittels einer auf § 1 Abs.5 des ",,;1948 zu stützenden 

Verordnung der Bundesregierung der Anwendung des Vertragsbedienstetengesetzes 

1948 zu unterstellen. Die Verwaltung vermag die Meinung von der Zweckmässig-

keU einer derartigen Aktion nicht zu teilen .. Das Vertragsbedienstetengesetz 1948 
, , 
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hat die Land~ und Forstarbeiter von der Anwendung d1eses Gesetzes ausgenommen, 

weil die besondere Art der Dienstleitungen und der Dienstverhältnisse dieser 

Arbeiter eine Einbeziehung in die allgemeine Regelung des Vertragsbedienste­

tengesetzes nioht angebraoht ersoheinen liess. Eine for~elle Vnterstel1ung 

dieser Arbeiter unter das Vertragsbedienstetengesetßhätte es nötig gemaoht, 

bei ,den meisten wesentliohen Bestimmungen dieses Gesetzes Sondervorsohriften 

für die Land- und Forstarbeiter zu sOhaffen, woduroh die gesamte Regelung 
unübersiohtliohgeworden und der Zweok des Gesetzas· v~~~~te~t Norden wäre. 

. ! 

Im übrigen zeigen die Kampetenzbestimmungen der Art*lO Ahs.l Z.ll und Art.12 

Abs.l Z.4 des Bundes't'erfassungsgesetzes sowie die Existenz des Landarbeits­

gesetzes und 4el' Landarbeitsordnungen, dass, die gesetzgebe,nden Körpersohaften 

der Notwendigkeit, das Dienst- und Arbeitsverhältnis der Land- und Forst­

arbeiter einer Sonderregelung IU unterwerfen, Rechnung tragen wollten. 

Die behauptete ZweokmäsSigkei t der Unterste1'lung der Arbeiter in den Wiener 

Bundesgärten unter das Vertragshedienstetengesetz wird auch mit dem Hinweis 

darauf begründet, dass in den Wiener Bundesgärten eine Anzahl von Arbeitern 

beschäftigt ist, die, obwohl sie Land- und Forstarbeiter s~d, unter Anwen­

dung von Bestimmungen des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 ent1ohmwerden. 

Die Ansicht, dass es unerwünscht sei, in ein und demselben Betrieb Dienstnehmer 

verschiedenen ~eohts beschäftigt zu sehen, wird von der Bundesve~tung 

geteilt. Aus diesem Grunde wurde in Anpa.ssung an die Rechtslage die Regelun« 

getroffen, dass diese Arbeiter künftig (ab 1.1.1951) aussohliess11oh also 

auch hinsichtlioh der Entlohnung den Bestimmungen dar Landarbeitsordnungen 

bzw. des einso~ägigen Kollektivvertrages unterstellt werden. Nur aus Billig-

, kei tsgründen wurde den bereits in Dienstverwendungstehenden Arbeitern zuge­

standen, dass sie weiterhin naoh dem SohemaII des Vartragsbediensteten-
-. 

gesetzes 1948 entlohnt werden. Die Bundesvervra1 tung glaubt, ein Abgehen 

von dieser Regelung nicht vertreten zu können, zumal auf dem hier vorgezeiohne­

ten Weg unter Schonung aller erhobenen Ansprüohe a1lmählioh der Reohtszustand 

herbeigeführt werden wird, de~ dem Wortlaut und dem Sinn des Gesetzes &nt­

apricht. 

Aus allen diesen Erwägungen ist die Bundes1'e~erungnioht ih.der Lage, 

eine Verordnung in dem von den Herren anfragenden Abgeordneten gewünschten Sinn 

zu erlassen.' 

Hiemit ersBheint auohdie an ,den Bundesminister für Land- und Forstvdrt­

. sohaft geriohtete Anfrage beantwortet. 

-.-.-.-
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